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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2024/NK/047
öffentlich
19.09.2024
Frau M. Rißer
Frau M. Rißer

Aufgabenübertragung nach § 127 Abs.4 KV MV- Anlagerichtlinie
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 10.10.2024 Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen
Öffentlich 28.11.2024 Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen

Beschlussvorschlag:
Gemäß § 127 Abs.4 KV MV wird die Aufgabe zum Erlass einer Anlagerichtlinie gemäß § 56 
Abs.2 KV MV auf das Amt Malchin am Kummerower See übertragen. 

Sach- und Rechtslage:
In § 56 Absatz 2 Sätze 2 und 3 KV M-V werden im Vergleich zur vorherigen 
Bestimmung der Vorrang der Sicherheit von Geldanlagen gegenüber der Ertragserzielung 
stärker herausgestellt.
Des Weiteren ist der Erlass einer von der Stadtvertretung zu beschließenden Anlagerichtlinie 
und deren Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde verbindlich vorgegeben. 
Auch im Verhältnis Amt/amtsangehörige Gemeinde ist die amtsangehörige Gemeinde für 
den Beschluss der Anlagerichtlinie zuständig. Es ist jedoch die Möglichkeit gegeben, dass 
amtsangehörige Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung 
eigenverantwortlich entscheiden, den Erlass der Anlagerichtlinie gemeinsam auf das Amt zu 
übertragen (§ 127 Absatz 4 KV M-V) und das Amt überträgt dies auf die geschäftsführende 
Gemeinde. Dies ist sinnvoll, um den Gegebenheiten der sogenannten Einheitskasse gerecht 
zu werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine direkten Auswirkungen

Anlagen:
Entwurf der Anlagerichtlinie der Stadt Malchin

L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2024/NK/047 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

28.11.2024
V/NK/131 Sitzung der Stadtvertretung der Peenestadt  Neukalen
Frau Rißer erläutert die Thematik umfassend; auf Fragen der Ausschussmitglieder antwortet 
sie.

Es wird kontrovers diskutiert. Die Stadtvertreter bitten in solchen Fällen um eine zeitnahe 
Information, gerade was den Ertrag aus Zinsen betrifft. 

Beschluss:
Gemäß § 127 Abs.4 KV MV wird die Aufgabe zum Erlass einer Anlagerichtlinie gemäß § 56 
Abs.2 KV MV auf das Amt Malchin am Kummerower See übertragen. 
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Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

